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• Aufwendungsersatzanspruch des Mie-

ters bei unwirksamer Schönheitsrepa-
raturklausel (I) 

 
§§ 539 Abs. 1, 670, 677, 683 BGB 

 
Die Aufwendungen des Mieters für 
Schönheitsreparaturen infolge einer un-
wirksamen Wohnraummietvertragsklau-
sel sind vom Vermieter zu ersetzen. 
(LG Landshut, Urteil vom 21.11.2007, WM 
2008, 335) 

 
Anmerkung: Aufgrund der BGH-Recht-
sprechung der vergangenen Jahre, zuletzt 
mit Urteil vom 28.03.2007 (vbw-Info 
15/2007) sind einige, bis dahin gängige 
mietvertragliche Schönheitsreparaturklau-
seln nachträglich unwirksam geworden. Dies 
hat zur Konsequenz, dass nicht mehr der 
Mieter, sondern der Vermieter für die 
Durchführung der Schönheitsreparaturen 
zuständig ist. Es stellt sich insoweit die Frage, 
ob der Mieter, der trotz einer solch unwirk-
samen Klausel die Schönheitsreparaturen 
durchgeführt hat, die hierfür aufgewende-
ten Kosten von dem Vermieter verlangen 
kann. Hierzu ergingen bereits einige in-
stanzgerichtliche  Urteile, die - mit unter-
schiedlichen Begründungen -, vom Grund-
satz zu einem Rückerstattungsanspruch des 
Mieters auch für den Fall gelangen, dass der 
Mieter irrtümlicherweise aufgrund einer     
für unwirksam erachteten Vertragsklausel 
Schönheitsreparaturen durchführt. 
 

Am 18.03.2009 steht beim BGH ein Ver-
handlungstermin zu dieser Problematik an. 
Die vorinstanzlichen Gerichte gingen davon 
aus, dass dem Mieter aufgrund der ver-
meintlich erforderlichen Durchführung der 
Schönheitsreparaturen allenfalls ein Berei-
cherungsanspruch zusteht. Den Bereiche-
rungsanspruch verneinten die Gerichte je-
doch damit, dass der Vermieter durch die 
Renovierung nicht bereichert sei. Einen An-
spruch aus Geschäftsführung ohne Auftrag 
lehnten die Gerichte mit der Begründung 
ab, dass der Mieter während der Mietzeit 
von der niedriger kalkulierten Miete profi-
tiert habe. Sobald eine Entscheidung des 
BGH vorliegt, werden wir berichten. 
 
Dem Urteil des LG Landshut lag der Sach-
verhalt zugrunde, dass die Mieter nach Be-
endigung des Mietverhältnisses Aufwen-
dungsersatz für Schönheitsreparaturen ver-
langten, die sie aufgrund einer unwirksamen 
Vertragsklausel mit starrer Fristenregelung 
durchgeführt hatten. Während das AG       
eine bereicherungsrechtliche Rückabwick-
lung (Wertersatz) nach § 818 Abs. 2 BGB an-
nahm, ging das LG von einer berechtigten 
Geschäftsführung ohne Auftrag gemäß 
§§ 539, 677, 683, 670 BGB aus. Die von den 
Mietern durchgeführten Malerarbeiten seien 
ein objektiv fremdes Geschäft, das die Mie-
ter zumindest teilweise auch im Interesse 
der Vermieterin und damit für einen Dritten 
im Sinne des § 677 BGB durchführten. Allein 
die Tatsache, dass sich die Mieter aufgrund 
einer nichtigen vertraglichen Regelung irri-
ger Weise zur Durchführung der Schönheits-
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reparaturen verpflichtet gehalten haben, 
schließe die Anwendbarkeit der §§ 677 ff. 
BGB nicht aus. Entscheidend sei vielmehr die 
Willensrichtung der Mieter, ein fremdes Ge-
schäft besorgen zu wollen. Ähnlich argu-
mentiert das LG Wuppertal (WM 2007, 567). 
Es bejahte ebenfalls einen Aufwendungser-
satzanspruch aus einer Geschäftsführung 
ohne Auftrag, sodass die Mieter diejenigen 
Aufwendungen verlangen konnten, die sie 
für erforderlich halten durften (Kosten des 
Malers in Höhe von 1.460,-- €).  

 
 
• Aufwendungsersatzanspruch des Mie-

ters bei unwirksamer Schönheitsrepa-
ratur (II) 
 
§§ 539 Abs. 1, 670, 677, 683 BGB 

 
Führt der Mieter nach Vertragsende im 
Vertrauen auf seine vertragliche Verpflich-
tung aus dem Mietvertrag ohne Kenntnis 
der Unwirksamkeit der formularvertragli-
chen Abwälzung der Schönheitsreparatu-
renpflicht Renovierungsarbeiten aus, kann 
er den Ersatz seiner Aufwendungen nach 
den Grundsätzen der Geschäftsführung 
ohne Auftrag verlangen. 
(LG Karlsruhe, Urteil vom 28.04.2006, NZM 
2006, 508) 

 
Anmerkung: Die Mieterin machte Aufwen-
dungsersatz für erbrachte Malerarbeiten mit 
der Begründung geltend, dass sie aufgrund 
einer unwirksamen mietvertraglichen Rege-
lung nicht zur Durchführung von Schön-
heitsreparaturen verpflichtet gewesen sei. 
Das Gericht hat der Mieterin einen Ersatzan-
spruch nach den §§ 539, 677, 683, 670 BGB 
zuerkannt. Nach diesen Regelungen hat der 
Vermieter Aufwendungen für die Mietsa-
che, die ihm zugute kommen, auch zu er-
statten. Voraussetzung für einen Ersatzan-
spruch ist, dass ein Fremdgeschäftsfüh-
rungswille vorliegt, das heißt vorliegend, 
dass der Mieter die Malerarbeiten objektiv 
als ein fremdes Geschäft besorgt hat.  
 
Dies ist im Falle einer nachträglich un-
wirksam gewordenen Renovierungsklausel 
schwierig, da der Mieter ja aufgrund einer 
vermeintlichen eigenen Verpflichtung aus 
dem Mietvertrag gehandelt hat.  
 
Das LG Karlsruhe hat vorliegend dennoch 
einen Fremdgeschäftsführungswillen ange-
nommen, da der Mieter zumindest bei einer 

Endrenovierung keinen Nutzen mehr von 
den Renovierungsarbeiten habe. Bei objektiv 
fremden Geschäften besteht bereits auf-
grund der reinen Vornahme die Vermutung 
für die Durchführung eines fremden Ge-
schäfts. Diese Vermutung ließe sich nur 
durch einen Gegenbeweis entkräften. Das 
Gericht hat dargelegt, dass ein Fremdge-
schäftsführungswille nicht deshalb auszu-
schließen ist, weil die Mieterin bei Durchfüh-
rung der Malerarbeiten davon ausging, hier-
zu aufgrund des Mietvertrages verpflichtet 
zu sein. Der BGH bejaht das Bestehen eines 
Fremdgeschäftsführungswillen auch dann, 
wenn derjenige, der das Geschäft ausführt, 
irrtümlich von einer Verpflichtung ausgeht 
(BGHZ 37, 258; BGHZ 39, 87; OLG Hamm, 
NJW-RR 1991, 1304). Seitens der Instanz-
rechtsprechung wird diese Auffassung 
durch das Urteil des LG Wuppertal WM 
2007, 567 bestätigt; a.A.: LG Berlin GE 2007, 
517 und AG München NZM 2001, 1030, die 
einen Ersatzanspruch des Mieters mangels 
Fremdgeschäftsführungswillen verneinen. 
 
Die Höhe des Anspruchs bestimmt sich nach 
den Vorschriften der §§ 670 und 683 BGB, 
sodass sich der Anspruch auf die Kosten der 
Renovierung beschränkt, die auch der Ver-
mieter hätte durchführen müssen.  
 
Die Verjährung des Aufwendungsersatzan-
spruches richtet sich bei einer Renovierung 
bei Auszug nach § 548 BGB (sechs Monate 
nach Beendigung des Mietverhältnisses). Bei 
einer Zwischenrenovierung richtet sich die 
Verjährung nach den allgemeinen Vorschrif-
ten der §§ 195, 199 BGB. Die Verjährungs-
frist beträgt danach drei Jahre ab Kenntnis 
des Rechtsgrundes. Maßgeblich für den Be-
ginn der Frist ist die Kenntnis des Mieters 
von der einschlägigen Rechtsprechung und 
deren Rechtsfolgen. 
 
 

• Aufwendungsersatzanspruch des Mie-
ters bei unwirksamer Schönheitsrepa-
raturklausel (III)  
 
§§ 535, 812 BGB 
 
Führt der Mieter aufgrund einer unwirk-
samen Endrenovierungsklausel beim Aus-
zug Schönheitsreparaturen aus, so muss 
ihm der Vermieter die für die Arbeiten 
aufgewandten erforderlichen Kosten er-
statten. 
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(LG Freiburg, Urteil vom 21.06.2001, WM 
2005, 383) 

 
Anmerkung: Das LG Freiburg hat bei einer 
vergleichbaren Ausgangslage dem Mieter, 
der bei Auszug die Schönheitsreparaturen 
aufgrund einer vermeintlichen Verpflichtung 
aus dem Mietvertrag durchgeführt hat, 
zwar keinen Aufwendungsersatz aufgrund 
einer Geschäftsführung ohne Auftrag zuer-
kannt. Das Gericht hat aber einen Anspruch 
aus ungerechtfertigter Bereicherung nach 
§ 812 BGB angenommen. Insoweit stellte 
sich die Anschlussfrage, in welcher Höhe der 
Vermieter letztlich bereichert war. Das LG 
hat die Auffassung vertreten, dass die Berei-
cherung des Vermieters gleichzusetzen sei 
mit dem Renovierungsaufwand des Mieters 
(ebenso LG Freiburg mit Urteil vom 
04.12.2003, WM 2005, 384; AG Stuttgart 
WM 2004, 665 und AG Nürtingen WM 2007, 
316). 
 
Demgegenüber haben sich das LG Berlin GE 
2007, 517 und das AG Karlsruhe DWW 2005, 
374 der Auffassung angeschlossen, die der 
BGH-Rechtsprechung bezüglich Aufwen-
dungen und Investitionen des Mieters bei 
vorzeitiger Vertragsbeendigung folgt. Da-
nach liegt die Bereicherung des Vermieters 
in der Erhöhung des Ertragswertes der Miet-
sache, soweit der Vermieter diesen realisie-
ren kann. Gemeint ist damit die Miete. Für 
den Mieter liegt hierin natürlich ein erhebli-
ches Beweisproblem, da er in der Regel kei-
nerlei Einblicke in die Vermieterpraxis hat. 
Daher kam das LG Berlin (a.a.O.) auch zu 
dem Ergebnis, dass ein Anspruch aus unge-
rechtfertigter Bereicherung deshalb nicht 
vorliege, weil der Mieter den dem Vermieter 
durch die Ausführung der Schönheitsrepara-
turen zugeflossenen höheren Ertragswert 
des Mietobjekts nicht hinreichend konkret 
darlegen konnte.  
 
Die Verjährung des Anspruches aus unge-
rechtfertigter Bereicherung bestimmt sich 
nach den §§ 195 und 199 BGB. Die Frist be-
trägt demnach drei Jahre ab Kenntnis des 
Rechtsgrundes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Betriebskosten  
 
§§ 553, 554, 556 BGB, § 27 II. BV 

 
Sind nach dem Mietvertrag die Kosten für 
eine Satellitenanlage auf die Mieter im 
Wohngebäude umlagefähig, schließt die-
se Vereinbarung die Betriebskosten einer 
digitalen Satellitenanlage ein, die der 
Vermieter installiert, obgleich der Mieter 
bereits über eine eigene, analoge Satelli-
tenanlage verfügt. 
(AG Steinfurt, Urteil vom 05.02.2008, WM 
2008, 283) 

 
Anmerkung: Mieter und Vermieter hatten 
im Mietvertrag im Rahmen einer Mietanpas-
sung vereinbart, dass sämtliche nach der 2. 
Betriebskostenverordnung (II. BV) umlegba-
re Betriebskosten auf den Mieter umgelegt 
werden können. Darunter fallen auch die 
Kosten einer Satellitenanlage nach Nr. 15a 
der II. BV. Der Vermieter hatte im Folgenden 
das Haus mit einer digitalen Satellitenanlage 
ausgestattet. Das Gericht kam zu dem Er-
gebnis, dass der Vermieter die hierfür anfal-
lenden Satellitenkosten anteilig auf die Mie-
ter umlegen könne.  
 
Letztlich ging das Gericht in seiner Begrün-
dung davon aus, dass die Installation einer 
digitalen Anlage gegenüber der bereits vor-
handenen analogen Anlage eine Wertver-
besserungsmaßnahme darstelle und damit 
eine Pflicht des Mieters bestehe, die Installa-
tion der digitalen Anlage im Sinne des § 554 
Abs. 2 BGB zu dulden (BGH, WM 2005, 576). 
Aus dieser Duldungspflicht ergebe sich, dass 
der Mieter auch zur Vergütung der erlang-
ten Vorteile verpflichtet werden könne. 
 
Die Tatsache, dass die Mieter das digitale 
Angebot gar nicht nutzen, sondern weiter-
hin analoges Fernsehen schauten, ließ das 
Gericht unberücksichtigt. Die tatsächliche In-
anspruchnahme eines Vorteils sei keine Vor-
aussetzung für die Umlagefähigkeit von Be-
triebskosten. Das Gericht verglich die Situa-
tion mit der eines Erdgeschossmieters, der 
den Aufzug im Haus nicht nutze, aber den-
noch die Betriebskosten zu tragen habe (LG 
Hannover, WM 1990, 228) bzw. mit der Situ-
ation, dass ein Mieter auch dann die anteili-
gen Gartenkosten zu tragen hat, wenn er 
die Fläche nicht nutzen darf (LG Hannover, 
WM 2003, 450). 
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• Konkludente Zustimmung zum Miet-
erhöhungsverlangen durch Zahlung 
 
§ 558 BGB 

 
Grundsätzlich kann die Zustimmung zu 
einem Mieterhöhungsverlangen durch 
schlüssiges Verhalten erfolgen, indem der 
Mieter den geforderten Mietzins zahlt. 
Dieses gilt allerdings dann nicht, wenn der 
Vermieter ausdrücklich eine schriftliche 
Zustimmung verlangt hat. 
(LG Berlin, Urteil vom 13.11.2007, GE 2008, 
650) 

 
Anmerkung: Der Vermieter verlangte vom 
Mieter eine Zustimmung zur Mieterhöhung. 
Diese sollte ausdrücklich schriftlich erfolgen. 
Zwar zahlte der Mieter im Folgenden die 
erhöhte Miete, stimmte der Mieterhöhung 
jedoch nicht explizit schriftlich zu. Der Ver-
mieter klagte auf Zustimmung. Der Mieter 
wendete im Prozess ein, dass er konkludent 
zugestimmt habe. Das Gericht verwies dar-
auf, dass die Zustimmung zwar grundsätz-
lich formfrei sei, und auch konkludent durch 
Zahlung erfolgen könne. Dem sei aber dann 
nicht so, wenn der Vermieter ausdrücklich 
eine schriftliche Zustimmung verlangt habe.  
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• Teilungserklärung, Schnellverkauf von 
Wohnungseigentum 
 
§ 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB, §§ 8, 15 
Abs. 3 WEG 

 
Zur Bestimmung des Inhalts des Woh-
nungseigentums kommt es allein auf die 
dem Grundbuchamt zum Zwecke der  
Aufteilung vorgelegte Teilungserklärung 
nebst Gemeinschaftsordnung an. Die dem 
notariellen Wohnungskaufvertrag als An-
lage beigefügte Fassung der Teilungser-
klärung ist ohne Belang. 
(LG Itzehoe, Beschluss vom 21.04.2008, ZMR 
2008, 736) 

 
Anmerkung: Die Wohnungseigentümerge-
meinschaft wehrte sich gegen die Nutzung 
einer Wohnung als „Dart-Club“. Eine solche 
Nutzung war als Anlage zum notariellen 
Kaufvertrag vom Verwalter handschriftlich 
genehmigt. Damit war vom Grundsatz der 
nach § 4 der Gemeinschaftsordnung erfor-
derlichen schriftlichen Einwilligung des Ver-
walters zu einer gewerblichen Nutzung Ge-
nüge getan. Das Problem lag vorliegend je-
doch darin, dass die dem Kaufvertrag beige-
fügte Gemeinschaftsordnung als Teil der Tei-
lungserklärung nicht mit der ursprünglichen 
Teilungserklärung, wie sie dem Grundbuch-
amt vorlag, übereinstimmte. Diese Fassung 
enthielt unter § 4 der Gemeinschaftsord-
nung keine Zulassung zum Betrieb eines 
Dart-Clubs. Die Situation konnte nur deshalb 
entstehen, weil es sich vorliegend um einen - 
nicht untypischen - „Schnellverkauf“ handel-
te, bei dem eine Wohnung noch vor Auftei-
lung und vor Eintragung der Teilungserklä-
rung ins Grundbuch verkauft worden ist. 
Vorliegend datierte der Kaufvertrag auf  
den 24.01.2001 und die Teilungserklärung 
mit nachfolgender Eintragung auf den 
20.02.2001. Das Gericht stellte klar, das nur 
die Fassung der Teilungserklärung maßgeb-
lich sein könne, die auch dem Grundbuch 
zugrunde liege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Wirksame Abänderung des Kosten-
verteilungsschlüssels  

 
§ 10 Abs. 4 Satz 2 WEG n.F. 
 
Sieht die Gemeinschaftsordnung vor, dass 
mit einem bestimmten Mehrheitsquorum 
die Gemeinschaftsordnung im Beschluss-
wege abgeändert werden kann, so ändert 
ein bestandskräftiger Beschluss, der dieses 
Mehrheitsquorum nicht erreicht, die Ge-
meinschaftsordnung hinsichtlich des Kos-
tenverteilungsmaßstabes wirksam ab. 
(LG München I, Beschluss vom 03.12.2007, 
ZMR 2008, 915) 

 
Anmerkung: Die Eigentümerversammlung 
hatte über die Einzeljahresabrechnungen 
2004 beschlossen. Die Kosten wurden darin 
nach Quadratmetern verteilt und nicht wie 
in der Gemeinschaftsordnung vorgesehen, 
nach 1000stel Anteilen. Ein Verstoß gegen 
die Gemeinschaftsordnung lag jedoch des-
halb nicht vor, weil die Kostenregelung in 
der Gemeinschaftsordnung wirksam abge-
ändert worden ist. Die Gemeinschaftsord-
nung enthält eine Öffnungsklausel, die be-
stimmt, welche Regeln der Gemeinschafts-
ordnung abgeändert werden können (näm-
lich alle), und welche formalen Vorausset-
zungen vorliegen müssen (Beschluss mit der 
Mehrheit von ¾ aller Mitglieder).  
 
Die Gemeinschaft hatte nach der Gemein-
schaftsordnung auch die Beschlusskompe-
tenz. Denn nach der Regelung der Gemein-
schaftsordnung hat die Gemeinschaft nicht 
nur die Möglichkeit, die Gemeinschaftsord-
nung im Vereinbarungswege zu ändern, 
sondern auch im Wege des Beschlusses. 
Nach allgemeinen Regeln  ist es unschädlich, 
wenn für den Abänderungsbeschluss die er-
forderliche ¾-Mehrheit nicht erreicht wird. 
Dies macht den Beschluss zwar anfechtbar, 
hindert aber nicht den Eintritt der Bestands-
kraft. Der Abänderungsbeschluss zur Kos-
tenverteilung bedurfte für seine Wirksamkeit 
auch nicht der Eintragung im Grundbuch. 
Während dies nach altem Recht noch sehr 
umstritten war, besagt § 10 Abs. 4 Satz 2 
WEG n.F., dass auch solche aufgrund einer 
Vereinbarung gefassten Beschlüsse keiner 
Eintragung ins Grundbuch bedürfen, die die 
Vereinbarung ändern. Der Beschluss ist da-
nach auch ohne Eintragung gegenüber 
Rechtsnachfolgern wirksam. 
 

 


